
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2004/3/31 7Ob284/03w,
7Ob315/03d, 10Ob89/04t,
8ObA10/06p, 4Ob165/11k,
7Ob156/14p, 7Ob33/15a,

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.03.2004

file:///


Norm

MaklerG §28

Rechtssatz

Als Fachmann auf dem Gebiet des Versicherungswesens ist es Hauptaufgabe des Versicherungsmaklers, dem Klienten

mit Hilfe seiner Kenntnisse und Erfahrung bestmöglichen, den jeweiligen Bedürfnissen und Notwendigkeiten

entsprechenden Versicherungsschutz zu verscha8en. Er hat für seinen Kunden ein erfolgreiches Risk-Management bei

möglichst günstiger Deckung im Einzelfall durchzuführen.

Entscheidungstexte

7 Ob 284/03w

Entscheidungstext OGH 31.03.2004 7 Ob 284/03w

7 Ob 315/03d

Entscheidungstext OGH 21.04.2004 7 Ob 315/03d

10 Ob 89/04t

Entscheidungstext OGH 11.01.2005 10 Ob 89/04t

nur: Als Fachmann auf dem Gebiet des Versicherungswesens ist es Hauptaufgabe des Versicherungsmaklers, dem

Klienten mit Hilfe seiner Kenntnisse und Erfahrung bestmöglichen, den jeweiligen Bedürfnissen und

Notwendigkeiten entsprechenden Versicherungsschutz zu verschaffen. (T1)
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